
28. September 2016

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 29.09.2016, 18 Uhr  

Ausschuss für Stadtentwicklung    
Dienstag, 04.10,2016, 18 Uhr

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel  
Donnerstag, 06.10.2016, 18 Uhr

Integrationsrat
Dienstag, 25.10.2016, 18 Uhr, im Raum 904 des Rathauses 
Bornheim

Stadtrat
Donnerstag, 27.10.2016, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal des  
Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet unter www.bornheim.de 
oder unter session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 901,  
am 20. Oktober 2016, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartnerin bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  manuela.domschat@
stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Bornheim geht auf Reisen – Tagestour nach Gent
Es sind noch Plätze frei bei der Tagestour nach Gent am 22. 
Oktober 2016. Die Fahrt nach Belgien gehört zur beliebten 
Reihe „Bornheim geht auf Reisen“ und kostet 39 Euro pro Per-
son. Im Preis enthalten sind die Fahrt im komfortablen Rei-
sebus und ein anderthalbstündiger Stadtrundgang durch die 
sehenswerte Altstadt der flämischen Hafenstadt. Nach dem 
Rundgang können die Teilnehmer die Stadt auf eigene Faust 
erkunden oder die freie Zeit für ein Mittagessen nutzen. Ab-

fahrt am Rathaus ist um 7 Uhr; die Rückfahrt ist für 17 Uhr 
geplant. Anmeldungen nimmt das Reisebüro Lais, Peter-Haus-
mann-Platz 1 in Bornheim (neben der Post im Edeka-Center), 
Telefon 02222/1031, entgegen. Die Tagestouren unter dem 
Motto „Bornheim geht auf Reisen“ sind inzwischen eine be-
liebte Tradition. Bisher ging es zum Beispiel nach Amsterdam, 
Antwerpen, Brüssel, Heidelberg, Lüttich, Luxemburg, Maas-
tricht und Würzburg.

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Öffentliche Bekanntmachung  
der Satzung der Stadt Bornheim vom 13.09.2016 

über die Erste Verlängerung der Veränderungssperre  
in der Ortschaft Merten (Teilbereich des Bebauungsplanes Me 16)

Aufgrund der §§ 14,16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414) in der derzeit geltenden Fassung und der §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / 
SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 
(GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sit-
zung am 08.09.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Die Geltungsdauer der Veränderungssperre für das in § 2 be-
zeichnete Gebiet in der Ortschaft Merten gemäß Satzung vom 
27.10.2014, in Kraft getreten am 29.10.2014, wird um ein Jahr ver-
längert. Die Veränderungssperre tritt somit erst mit der Bekannt-
gabe des Bebauungsplanes – spätestens jedoch mit Ablauf des 
28.10.2017 – außer Kraft.

§ 2 Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Bereich, für 
den der Rat der Stadt Bornheim am 13.08.2013 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Me 16 in der Ortschaft Merten beschlossen 
hat und der im Wesentlichen im Nordwesten durch die Bebauung 
an der Beethovenstraße, im Nordosten durch die Bebauung an der 
Bonn-Brühler-Straße (L 183), im Südosten durch den Mühlenbach 
und im Südwesten durch die Bebauung an der Offenbachstraße 
begrenzt wird. Auf die beiliegende Karte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist, wird verwiesen.

§ 3 Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Die vorstehende Satzung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise: Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre 
nach § 18 Abs. 1 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Er-
löschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Gel-
tendmachung wird hingewiesen. Die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW kann gegen 
diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder den 
Flächennutzungsplan nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vor-
her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gemäß § 215 BauGB werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 

Bornheim, den 13.09.2016

Stadt Bornheim 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Bornheimer Sirenen heulen am 1. Oktober zur Probe
Im Bornheimer Stadtgebiet heulen am Samstag, 1. Oktober 
2016, zwischen 12 und 12.30 Uhr die Warnsirenen zur Probe. 
Zusammen mit anderen Kreisen und Städten, z.B. Bonn und 
Köln, führt der Rhein-Sieg-Kreis einen Probealarm mit mehr als 
300 Sirenen durch. Es wird geprüft, ob alle Warnsirenen ein-
wandfrei funktionieren; außerdem soll die Bevölkerung an die 
Bedeutung der Signale erinnert werden.
Beim angekündigten Probealarm ist jeweils eine Minute lang 
ein ununterbrochener, auf- und abschwellender Heulton zu hö-
ren. Dieser Ton bedeutet, dass Gefahr droht. Außerdem wird 
beim Sender Radio Bonn/Rhein-Sieg die Direkt-Durchsage-
möglichkeit getestet, indem das Radio-Programm für mehrere 
Durchsagen der Feuerwehr unterbrochen wird.
Auch die neue Warn-App NINA wird erprobt. Mit ihr können 
die Feuer- und Rettungsleitstellen bei Großbränden, Unfällen 
mit Gefahrstoffen oder ähnlichen Unglücksfällen jetzt direkt die 

Nutzer von Smartphones warnen. Wer NINA installiert hat, be-
kommt die Probe-Warnmeldung für den eingestellten Ort oder 
den aktuellen Standort direkt auf seinem Smartphone ange-
zeigt.
Ertönt das Sirenen-Signal einmal im Ernstfall, sind geschlos-
sene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen zu schlie-
ßen. Außerdem ist auf Lautsprecherdurchsagen von Polizei und 
Feuerwehr sowie auf Durchsagen in den Radiosendern Radio 
Bonn/Rhein-Sieg und WDR 2 zu achten. Anschließend sollten 
die Nachbarn unterrichtet werden. Da es sich am 1. Oktober nur 
um einen Probealarm handelt, sind diese Vorsichtsmaßnahmen 
an diesem Tag natürlich nicht erforderlich.
Informationen zu den Sirenensignalen und ihrer Bedeutung 
können auf www.bornheim.de unter der Rubrik „Rathaus; Bür-
gerservice; Feuerwehr; Warnungen und Hinweise; Sirenen- 
signale und ihre Bedeutung“ abgerufen werden.


